
       

H e b a m m e n v e r b a n d  B r a n d e n b u r g  e . V .   
 

 

 

Stellenbeschreibung:    2. Vorsitzende des Hebammenverbandes 
       Brandenburg e.V 
       (Die Funktion ist eine Wahlfunktion. Die Wahl erfolgt durch die 
       Mitgliederversammlung für 4 Jahre) 
 

Anforderungen: Staatlich anerkannte Hebamme mit mehrjähriger Berufserfahrung. 

 Mitglied im DHV. 
 
 Führungskompetenz, Durchsetzungsfähigkeit und Teamfähigkeit. 
 Kompetenz im Umgang mit den Medien und PC- Kenntnisse 
 
 Strategisches Denken und Handeln. 
 
 Politisches Interesse, Denken und Handeln, rhetorische Gewandheit, 
 ausgeprägtes Demokratieverständnis, Frauen – und gesellschafts-
 politisches Interesse. 
. 
   

Aufgaben:    -Vertritt die Vorsitzende mit allen Rechten und Pflichten in deren 

      Abwesenheit 
  
 -Vertretung, Förderung und Durchsetzung der beruflichen, wirtschaftlichen 
  und politischen Interessen der Hebammen auf allen 
                        Ebenen 
 
 -Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Präsentation auf allen Ebenen 
  (Landes,- Kreis- und kommunaler Ebene) 
 
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 -Initiieren von Arbeitsgruppen 
 
 -Umsetzen der Beschlüsse der Bundesdelegiertentagung auf Landes-   
  ebene sowie der Unterstützung bundespolitischer Anliegen 
 
 -Teilnahme an Bundesdelegiertentagungen, Tagungen des Hauptaus–    
   schusses, außerordentlichen Tagungen und den Treffen der     
   Vorsitzenden der Landesverbände 
 
 
 - Planung, Vorbereitung, Nachbereitung und Teilnahme an den  
                         Mitgliederversammlungen, sowie die Verbreitung der behandelten  
                         Themen und Probleme innerhalb des Verbandes durch Rundbriefe oder  
                          Mails 
   
 - Kontaktpflege zu den Hebammen, Beratung einzelner Mitglieder 
 



 - Vermittlung bei Beschwerden und Eingaben 
 
 - Verfassen von Stellungnahmen und Berichten. 
  
 - Einberufung und Leitung von Arbeitsgruppen/ Fachtreffen je nach  
   Brisanz und berufspolitischer Aktualität. 
 
 - Verwaltungs- und Büroaufgaben, Verbindung zum Präsidium und  
                         der Geschäftsstelle des DHV, zur  Rechtsstelle, zu anderen 
                         Landesverbänden  und  zum „Hebammenforum“ 
 
Die Aufgaben können zwischen der Vorsitzenden und der 2. Vorsitzenden, z.T. innerhalb 
des Vorstandes nach Absprache mit der Vorsitzenden delegiert werden.  
   
           

Status: - Vertritt und repräsentiert den Hebammenverband Brandenburg e.V      

 
  - Sitz und Stimme im Vorstand des Landesverbandes, im erweiterten  
              Vorstand und der Mitgliederversammlung 
 
  - Unterschriftsberechtigt für Arbeits-  und Mietverträge sowie in über- 
     tragenen  Rechtsangelegenheiten. 
 

Ziele:       - Die durch die  2.Vorsitzende zu verfolgenden Ziele des Hebammen-      

        verbandes Brandenburg e.V. ergeben sich aus dem §2 (1-4)   

           „Aufgaben des Verbandes“ und dem §3 (1-5)  „Wirtschaftliche  
  Tätigkeit“ der Satzung in der jeweils gültigen Fassung.  
            

Vergütung:  -  Fahrkostenerstattung und Auslagenerstattung gegen Belege. 

      -  monatlichen Pauschalbetrag für Telefon und Internet. Die Höhe der 
         Pauschale wird im Haushalt jährlich festgelegt. 
 
      -  Die Vergütung erfolgt  nach Beschluss der Mitgliederversammlung,    
                            als geringfügig Beschäftigte. (z.Z. netto pro Monat 400,00 Euro ) 
                                 

     

  
  
      


